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Titel 

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft 2021 

1. Beschlussvorschlag: 

Der Wirtschaftsplan 2021 wird wie folgt beschlossen: 
1. Der Wirtschaftsplan 

wird gemäß §15 Eigenbetriebsgesetz 

(GVBL 111989 331 - 6) festgestellt. 

2. Im Erfolgsplan werden die Erträge auf 

die Aufwendungen auf 

und der Jahresverlust auf 

festgesetzt. 

3. Im Vermögensplan werden die Einnahmen auf 

und die Ausgaben auf 

festgesetzt. 

4. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 

festgesetzt. 

5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs

ermächtigungen wird auf 

festgesetzt. 

6, Der Höchstbet[qg d~r Kass_enluedite wird auf_ 

festgesetzt. 

Ersteller/in: Peter Dahlen 
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2021 

11.621.900,00 € 

13.780.500,00 € 

2.158.600,00 € 

4.883.600,00 € 

4.883.600,00 € 

2.515.000,00 € 

4.000.000,00 € 

1 
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7. Die Entgelte für Anlieferungen auf den 
Wertstoffhöfen werden gemäß der Anlage 
festgelegt. 

II: Sachverhalt: 

Analog zur Handlungsweise des Landkreises hat auch der Eigenbetrieb 
Abfallwirtschaft seinen Wirtschaftsplan für 1 Jahr aufgestellt, um in 
vergleichbaren Wirtschaftsperioden zu arbeiten. 

Der vorliegende Wirtschaftsplan stützt sich im Wesentlichen auf rechnerische 
Ermittlungen und Schätzungen sowie auf den Wirtschaftsplan 2020 und den 
Jahresabschluss 2019. 

Er ist aufgeteilt in Erfolgsplan, Investitionsplan, Vermögensplan, mittelfristige 
Finanzplanung und Stellenplan. 

0 Der Wirtschaftsplan 2021 beruht im Wesentlichen auf der bisherigen 
Organisationsstruktur des EA W. 

Im Erfolgsplan 2021 werden der Erfolgsplan 2020 sowie der geprüfte 
J ah.resabschlUss 2019 dargestellt. 

Der Erfolgsplan weist nach Gegenüberstellung von Erträgen und Auf
wendungen einen Verlust in Höhe von 2.158.600,00€ aus. 

Der Verlust sollte, da keine Rückstellungen mehr vorhanden sind, zunächst über 
Kassenkredite finanziert werden und zu gegebener Zeit über 
Gebühreneinnahmen gedeckt werden. 

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.883.600 € 
C ausgeglichen veranschlagt. 

Der Stellenplan entspricht dem zu erwaiienden arbeitsmäßigen Aufwand. Die 
Gesamtpersorialkosten liegen bei 2, 1 Mio. €. 

Die Rückstellung für den Gebührenausgleich ist seit dem Jahr 2020 aufgezehrt. 

Das derzeitige Gebührenniveau kann nach heutigem Kenntnisstand für das Jahr 
2021 finanziert werden. Spätestens für das Wirtschaftsjahr 2022 wird eine 
Gebührenanpassung sehr wahrscheinlich. Hier wird entscheidend sein, wie das 
beim Verwaltungsgericht anhängige Streitverfahren mit den Dualen Svstemen 

'- '-- '--' '-- .,, 

entschieden wird. Die Entgelte für die Inanspruchnahme der \Ve1istoffööfe 
\Verden gemäß der A . .nbge festgdegt. 
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Der Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt alle aktuellen 
Ausschreibungsergebnisse. 

Die Liquidität wird in 2021 erstmals seit 1995 nur durch die Aufnahme von 
Kassenkrediten gewährleistet sein; ein weiterer Hinweis auf auf eine notwendige 
Gebührenanpassung. Der Eigenbetrieb konnte in den fetzten Jahren jederzeit 
seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Kassenkredite sind im 
Wirtschaftsplan 2021 in Höhe von 4.000.000 € geplant. 

Für die anstehenden Investitionen im Bereich Bau des Wertstoffhofes „Mittlerer 
Rheingau" und sonstiger kleinerer Investitionen gemäß dem 
Investionsprogramm wird die Aufnahme eines Investitionskredites erforderlich. 
Die tatsächliche Höhe des Kreditvolumens wird sich am Submissionsergebnis 
orientieren. 

Die Betriebskommission hat in der Sitzung am 19.10.2020 dem Wirtschaftsplan 
2021 zugestimmt 

(Ottes) 
Abfallwirtschaftsdezernent 

Anlage: 
Wirtschaftsplan 2021 
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Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
des Rheingau-Taunus-Kreises 
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 

gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz 

C Analog zur Handlungsweise des Landkreises hat auch d~r Eigenbetrieb 
Abfallwirtschaft seinen Wilischaftsplan rur 1 Jahr aufgestellt, um in 
vergleichbaren Wirtschaftsperioden zu arbeiten. 

Der vorliegende Wiiischaftsplan stützt sich im Wesentlichen auf rechnerische 
Ermittlungen und Schätzungen sowie auf den Wirtschaftsplan 2020 und den 
Jahresabschluss 2019. 

Er ist aufgeteilt in Erfolgsplan, Investitionsplan, Vermögensplan, mittelfristige 
Finanzplanung und Stellenplan. 

Der Wüischaftsplan 2021 beruht im Wesentlichen auf der bisherigen 
Organisationsstruktur des EA W. 

Im Erfolgsplan 2021 werden der Erfolgsplan 2020 sowie der geprüfte 
Jahresabschluss 2019 dargestellt. 

Der Erfolgsplan weist nach Gegenüberstellung von Erträgen und Auf
wendungen einen Verlust in Höhe von 2.15 8.600,00€ aus. 

Der Verlust sollte, da keine Rückstellungen mehr vorhanden sind, zunächst über 
Kassenkredite finanziert werden und zu gegebener Zeit über 
Gebühreneinnahmen gedeckt werden. 

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.883 .600 € 
ausgeglichen \ eran:::chlagt. 
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Der Stellenplan entspricht dem zu erwartenden arbeitsmäßigen Aufwand. Die 
Gesamtpersonalkosten liegen bei 2,1 Mio.€. 

Die Rückstellung für den Gebührenausgleich ist seit dem Jahr 2020 aufgezehrt. 

Das derzeitige Gebührenniveau kann nach heutigem Kenntnisstand für das Jahr 
. 2021 finanziert werden. Spätestens für das Wirtschaftsjahr 2022 wird eine 
Gebührenanpassung sehr wahrscheinlich. Hier wird entscheidend sein, wie das 
beim Verwaltungsgericht anhängige Streitverfahren mit den Dualen Systemen 
entschieden wird. Die Entgelte für die Inanspruchnahme der Wertstoffhöfe 
werden gemäß der Anlage festgelegt. 

C Der Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt alle aktuellen 
Ausschreibungsergebnisse. 

0 

Die Liquidität wird in 2021 erstmals seit 1995 nur durch die Aufnahme von 
Kassenkrediten gewährleistet sein; ein weiterer Hinweis auf auf eine 
notwendige Gebührenanpassung. Der Eigenbetrieb konnte in den letzten Jahren 
jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Kassenkredite sind im 
Wirtschaftsplan 2021 in Höhe von 4.000.000 €geplant.. 

Für die anstehenden Investitionen im Bereich Bau des Wertstoffhofes „Mittlerer 
Rheingau" und sonstiger kleinerer Investitionen gemäß dem 
Investionsprogramm wird die Aufnahme eines Investitionskredites erforderlich. 
Die tatsächliche Höhe des Kreditvolumens wird sich am Submissionsergebnis 
orientieren. 

Aarbergen, den 23. September 2020 

(Petri) (Heil) 
Erster Betriebsleiter Zweiter Betriebsleiter 
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Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
Rheingau-Taunus-Kreis 

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2021 

Der Wirtschaftsplan 2021 wird gemäß § 15 
Eigenbetriebsgesetz (GVBL II 1989 331 - 6) 
festgestellt. -
Im Erfolgsplan werden die Erträge auf 11.621.900,00 € 
die Aufwendungen auf 

13.780.500,00 € 
und der Jahresverlust auf 

2.158.600,00 € 
festgesetzt. 

Im Vermögensplan werden die Einnahmen auf 4.883.600,00 € 
und die Ausgaben auf 

4.883.600,00 € 
festgesetzt. 

Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 2.515.000,00 € 
festgesetzt. 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen wird auf 

0,00 € 
festgesetzt. 

Der Höchstbetrag der Kassenlaedite 
wird auf 

4.000.000,00 € 
festgesetzt. 

Die Entgelte für Anlieferungen auf den 
Wertstoffhöfen werden gemäß der Anlage 
festgelegt. 
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Vermögensplan 2021 

Bezeichnung 
2018 2019 2020 2021 

€ € € € 
Ausgaben 

1 nvestitionen 2.060.000,00 1.380.000,00 665.000,00 2.515.000,00 

Tilgungen 203.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 

Erhöhung Eigenkapital 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jahresverlust 0,00 1.637.400,00 1.740.900,00 2.158.600,00 

Summe Ausgaben 2.263.000,00 3.227.400,00 2.615.900,00 4.883.600,00 

Einnahmen 

Abschreibungen 390.000,00 420.000,00 460.000,00 500.000,00 

Jahresgewinn 2.082,70 0,00 0,00 0,00 

Entnahme aus der Rücklage 0,00 

Darlehensaufnahme 2.500.000,00 

Entnahme aus den Eigenmittel 1.870.917,30 2.807.400,00 2.155.900,00 1.883.600,00 
--'-

Summe Einnahmen 2.263.000,00 3.227.400,00 2.615.900,00 4.883.600,00 0) 
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IVlittellfristige Finanzplanung 2021 
' 

Bezeicl·1~111110 
i 2020 
1 € 

Aus9ab~n 
! 

.. 1 
11IVie!;11lirj,'lf·'11 665.000,00 

i 

Tilgu11qeI1 210.000,00 

E/ liölll/11~/ Eitwnkc1pilal 
1 

Jal11r,sve:rIust 1.740.900,00 

1 

;-:wn111e 1r,us9al.1en 2.615.900,00 

[11111al1111ie11 

/IJ1:-;cl1n,il~111 l(Jlcl 1 460.000,00 

1 

.Ja/ lf (''.;geyvi1 III 
i 

l-11t11a/1111T <1us der Rücklage -

i 
[11l11al1111fr aus d011 Ei9enrnitteln 2.155.900,00 

: 
Darlel ,c,11,;aufnallrne 

! 

' 

' : 

i 
r;un11rn-; [prnah1ne11 2.615.900,00 

2021 
€ 

2.515.000,00 

210.000,00 

2.158.600,00 

4.883.600,00 

500.000,00 

-

1.883.600,00 

2.500.000,00 

4.883.600,00 

2022 
€ 

,~ 
\J 

315.000,00 

210.000,00 

75.000,00 

-

600.000,00 

600.000,00 

-

-

500.000.od 

1 

2023 2024 
€ € 

315.000,00 315.000,00 

210.000,00 210.000,00 

75.000,00 75.000,00 

- -

600.000,00 600.000,00 

; 

600.000,00 600.000,00 

- -

- -

CO 

600.000,00 600.000,00 




